
          Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Forsthausstraße“ für den Bereich zwischen der Robert-Schumann-Straße, der Bahnlinie Fürth / Cadolzburg, der Gluckstraße, der Forsthausstraße und der Händelstraße in der Gemarkung Dambach. Hier: - Antrag der SPD- Stadtratsfraktion vom 16.06.2004 - Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 102 I. Beschluss  Gremium Stadtrat  Datum 28.07.2004  Abstimmungsergebnis mit Mehrheit einst. angen. abgel. Ja- Stimmen Nein- Stimmen Sitzungsteil öffentlich                                 1. Der Stadtrat nimmt die Ausführungen des Baureferates zustimmend zur Kenntnis..            - gegen 6 Stimmen - 2. Der Stadtrat beschließt, für den Bereich zwischen der Robert-Schumann-Straße, der  Bahnlinie Fürth / Cadolzburg, der Gluckstraße, der Forsthausstraße und der Händelstraße  in der Gemarkung Dambach den (einfachen) Bebauungsplan Nr. 102 aufzustellen.            - gegen 2 Stimmen - 3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss über eine entsprechende  ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 Abs. 1 BauGB zu veröffentlichen.                            - gegen 2 Stimmen -  II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  III. BvA    zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für SpA - Pl/B IV. BvA Fürth, den 28.07.2004 ________________________ Unterschrift der/des Vorsitzenden  

 


